
Budenheim. – Bürgermeister Ste-
phan Hinz eröffnete mit Rudolf
Burg vom Künstlerkreis am 20. Ok-
tober die Kunstausstellung im Bür-
gerhaus. In seiner Ansprache
dankte der Bürgermeister Brigitte-
Schutte Braun, Rudolf Burg sowie
dem gesamten Team vom Künst-
lerkreis für die gelungene Ausstel-
lung. In seiner Laudatio philoso-
phierte er über die Kunst, ihre Art
und die Botschaft, die sie in ihrer
eigenen Sprache aussendet. Er lud
die Besucher ein: „Schauen sie
selbst und haben sie viel Freude
beim Betrachten der Werke.“ Den
Künstlern wünschte er zukünftig
Zeit und Lust zum Malen und
künstlerischen Schaffen.
Rudolf Burg dankte dem Bürger-
meister für Schirmherrschaft und
allen Unterstützern der Ausstel-
lung. Besonders würdigte Burg den
Pianisten Efe Yilmaz, der für die
musikalische Begleitung der Ver-

nissage verantwortlich war. Eine
besondere Anerkennung erhielt
Efe Yilmaz vom anwesenden Pu-
blikum für sein eigens komponier-
tes Werk.
Im Foyer des Bürgerhauses waren
die gemalten Bilder der gemein-
deeigenen KITA „Wunderwald“
ausgestellt, die das Thema „Jah-
reszeiten“ zeigten. Man erkannte
in den 16 Bildern farbige Frühling-
und Sommerbilder, bis hin zur
dunklen Jahreszeit sowie fallende
Schneeflocken im Winter. Ein Be-
leg, dass die Kinder das gestellte
Motto umsetzen konnten.
Weiter waren am Ausstellungs-
stand von Gerlinde Beisiegels in
Miniatur bemalte Weihnachtsku-
geln mit Porzellanteilen zu sehen.
Ebenso der gut sortierte Schmuck-
stand von Mechtild Hoen, die

schon seit Jahren dem Kunstkreis
angehört und ausstellt. Jutta Bull-
mann aus Bretzenheim war mit ei-
nem Stand mit bunten floristischen
Gestecken mit dabei. Ein richtiger
„Hingucker“ war die Arbeiten von
Monika Scholz mit ihren Kartenbo-
xen. In einem Würfel von fünf Zenti-
meter Kantenlänge brachte sie ei-
nen Weihnachtsmann, ein Geld-
versteck und eine Weihnachtskarte
unter.
Gerlinde Senger aus Drais stellte
Glasschmuck und Tiffany-Arbeiten
aus. Die in ölgemalten Bildern von
Antonie Burg zeigten unter ande-
rem Oldtimerautos bis hin zum Lö-
wenkopf, die allesamt wie gekonn-
te Fotografien anmuteten.
Ein besonderer Stil der darstellen-
den Kunst waren die Zeichnungen
und Bilder von Angela Rau aus

Die 22. Kunstausstellung im Bürgerhaus war ein toller Erfolg
Freizeit-Künstlerkreis Budenheim 2000 zeigte einen bunten Querschnitt seiner Arbeiten

Die Aussteller des Künstlerkreises Budenheim 2000.
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Evangelische
Kirchengemeinde

Sonntag, 5. November, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarre-
rin Annette Ströhlein)
Mittwoch, 8. November, 18.00 Uhr
Ökumenisches Friedensgebet in der
Dreifaltigkeits-Kirche, 18.00 Uhr
Martinsspiel des Ev. Kindergartens
Samstag, 11. November, 15.00 Uhr
Kindergottesdienst
Gruppenstunden

Dienstag, 7. November: 17.00-
18.00 Uhr Konfirmandenunterricht,
18.00-20.00 Uhr Teenkreis (13-16
Jahre)
Donnerstag, 9. November:
11.00 Uhr Kinderstunde im Kinder-
garten, 17.00 Uhr Kinderchorprobe
im Gemeindehaus
Freitag, 10. November: 16.00-
17.30 Uhr Crazy Cookies (8-12 Jah-
re). Kontakt Ev. Gemeindebüro:
06139/368 oder ekb@gmx.net
Öffnungszeiten: Dienstag 14-17 Uhr,
Mittwoch 9-12 Uhr, Donnerstag 15-
18 Uhr

Stammtisch am Freitag, 3. November,

um 17.30 Uhr beim Wein-Klein in der

Stefanstraße – nicht nur für Mitglie-

der, auch für alle, die uns gerne ken-

nen lernen wollen.

Der Kartenverkauf für die Garde-Ste-

hung am 4. Januar 24 beginnt am 17.

November um 17.11Uhr beim Wein-

Klein. Reservierung möglich unter

veranstaltung@dalles-ehrengarde.de.

Der nächste Stammtisch des VdK ist

am Donnerstag, 9. November, ab

17 Uhr im Ristorante/Pizzeria „Zur

Guten Quelle“, Binger Str. 83. Auch

Nichtmitglieder sind herzlich will-

kommen. Es wird unbedingt um An-

meldung bis spätestens Montag, 6.

November, unter Telefon 81 45 gebe-

ten.

Weitere Termine: Die Weihnachts-

feier mit Ehrungen langjähriger Mit-

glieder ist am Samstag, 2. Dezember,

im großen Saal des Bürgerhauses in

Budenheim. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Mitglieder sind frei, bis auf die jewei-

ligen Getränke. Mit einer Kostenbe-

teiligung von 15 Euro, fällig bei An-

meldung, für das Kaffeegedeck und

dem Abendessen können auch Nicht-

mitglieder gerne teilnehmen. Auch

hier ist Anmeldung bis spätestens

Montag, 20. November, unter Telefon

81 45 erforderlich.

Terminvorschau: Am 28. Januar

2024 haben wir unseren VdK Krep-

pelkaffee im Bürgerhaus Budenheim,

Beginn ist um 13.11 Uhr. Weitere In-

fo hierzu dann zeitnah.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnah-

me an unseren Veranstaltungen. Auch

Nichtmitglieder sind immer herzlich

willkommen.

Ihren Geburtstag feiern:

03.11. Dr. Ernst, Manfred 75 J.

04.11. Bott, Alexandra 75 J.

09.11. Benitz, Renate 80 J.

Trotz dieses Schildes und der Tatsache, dass die Ge-

schwindigkeit in der Gonsenheimer Straße bis zu diesem Schild

auf bis zu 30 km/h begrenzt ist, stellt unser Leser Helmut Seifert

immer wieder fest, dass diese nicht eingehalten wird. Weise man

die Autofahrer/innen auf ihr Fehlverhalten hin, werde man noch

beschimpft, obwohl einige dieser Fahrer/innen auch ihre Kinder

im Waldkindergarten betreuen lassen. „Verantwortungsvolles

Handeln ist das nicht und ich appelliere an die Vernunft und die

Einsicht dieser Personen“, so Seifert weiter. Es handele sich hier-

bei um eine Ordnungswidrigkeit, die zudem auch Fußgänger ge-

fährde, die ihre Kinder zu Fuß in den Kindergarten bringen oder

einfach nur spazieren gehen wollen. (Foto: Helmut Seifert)

Bretzenheim. Marina Kleiner aus
Finthen und Kerstin Beuster gefie-
len mit ihrem bunten Patchwork
und Quilt.
Ein „Hingucker“ war ein Quilt mit
leuchtend roten Mohnblumen.Mar-
lene Marquardt aus Mombach
stellte ihren selbst gemachten Per-
lenschmuck dar, auch die Keramik-
arbeiten von Kerstin Seib aus Fin-
then waren eine Augenweide.
Ebenso die von Erika Yowell aus
Mörfelden-Walldorfs hergestellten
Patchwork-Arbeiten.
Einen eigenen Malstil hatten die
Blumenbilder, modern gestaltet
von Brigitte Schutte-Braun sowie

die plastisch bearbeiteten Bilder
von Zuhal Esmeray, die mit Acryl-
farbe und Spachtel hergestellt wa-
ren. Eine andere Art der handwerk-
lichen Kunst zeigten die Holz-
Brandarbeiten von Simone Fibich
aus Budenheim. Was man aus
Omas alten Sammeltassen ma-
chen kann, war am Stand von Ru-
dolf Burg zu bestaunen. Mehrere
Etageren könnten beispielsweise
mit süßen Schokotäfelchen oder
anderen deftigen Sachen bestückt
werden.
Am Sonntagnachmittag wurden
die jüngsten Nachwuchskünstler
von der KITA „Wunderwald“ be-
lohnt.
Der Freizeit-Künstlerkreis hatte ei-
nen Korb, bestückt mit Zeichenblö-
cken, kindgerechten Buntstiften
sowie süßem Naschwerk zur Be-
lohnung und zur Motivation wei-
terer Malarbeiten überreicht. Die-
sen nahm Bürgermeister Stepan
Hinz in Vertretung der Kita-Leiterin
Sonja Wagner entgegen und mein-
te schmunzelnd „früh übt sich“ und
dankte dem Künstlerkreis.

Bürgermeister Stephan Hinz (rechts) erhält von Rudolf Burg ei-

nen Präsentkorb für die KTIA „Wunderwald“.

(Fotos: Künstlerkreis)

Arbeiten von Kerstin Beuster

und Marina Kleiner.
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behand-
lung Lebensgefahr besteht oder
bleibende gesundheitliche Schä-
den zu befürchten sind, ist der
Rettungsdienst unter 112 zu alar-
mieren.

Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsdienste
der Mainzer Krankenhäuser
Für die stationäre Aufnahme und
die ambulante Notfallversorgung
sind an allen Tagen dienstbereit:
Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstraße 1,
55131 Mainz,
Tel.: 06131/17-0,
www.unimedizin-mainz.de
Marienhaus Klinikum Mainz
An der Goldgrube 11,

55131 Mainz
Tel. 06131/575-0,
Fax: 06131/575-1610,
www.marienhaus-klinikum-mainz.
de

Notarzt, Rettungsdienst,
Krankentransporte
können über die Tel.-Nr.
06131/19222 angefordert werden.

Notdienst-Regelung der Main-
zer Kinderärzte
mittwochs, an Wochenenden
sowie an Feiertagen
Dienstbereit sind:
Am Samstag, 4. und Sonntag, 5.
November 2023:
Dr. Margraf-Epe/Dr. Ridder, Schil-
lerplatz 20, Mainz, Telefon 06131/
227530.
Am Mittwoch, 8. November 2023:
Drs. Homann/Schmitt, Christofs-

straße 2, Mainz, Telefon 06131/
232421.
Die Anschriften der Notdienst ver-
sehenden Kinderärzte können
auch über den Anrufbeantworter
des eigenen Kinderarztes bezie-
hungsweise die der anderen prak-
tizierenden Kinderärzte in Erfah-
rung gebracht werden.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Zu erfragen über: Ärztliche Notfall-
dienstzentrale Ingelheim, Telefon
06132/19292. Der für dringende
Fälle eingerichtete Wochenend-
Notfalldienst beginnt am Samstag
um 8 Uhr und endet am Montag
um 8 Uhr. An Feiertagen wird ana-
log verfahren. Die dienstbereiten
Zahnärzte haben an diesen Tagen
folgende feste Sprechstunden ein-
gerichtet: 10 bis 11 Uhr und 16 bis
17 Uhr. Es wird gebeten, den Not-

falldienst möglichst während die-
ser Sprechstunden unter Vorlage
der Krankenversichertenkarte
(KVK) in Anspruch zu nehmen.

Apotheken-Notdienst
Diensthabende Apotheken kön-
nen tagesaktuell per Telefon er-
fragt werden.
In Budenheim sind die Ansagen
über das Festnetz mit der Tel.-Nr.
01805–258825– + Postleitzahl,
also 01805–258825–55257, ab-
zufragen. Bei der Nachfrage über
das Mobilfunknetz muss die Num-
mer 180–5–258825–55257 ver-
wendet werden.

Giftnotruf Mainz
Telefon 06131/19240

(Angaben ohne Gewähr)

Budenheim. Tanzen macht in je-
dem Alter Spaß – und darüber hi-
naus hat es auch noch positive Ef-
fekte, die sich insbesondere bei
Kindern positiv auf die physische
und psychische Entwicklung aus-
wirken. Beim Tanzen wird der ge-
samte Bewegungsapparat ge-
stärkt und Kondition und Koordina-
tion langfristig verbessert. Die Kör-
perwahrnehmung wird geschult
und das Rhythmusgefühl geför-
dert. Schon sehr früh beginnen
Kinder, oft von ganz allein, sich zur
Musik zu bewegen.
Mit derzeit 80 tanzbegeisterten
Kindern wächst das Interesse an
Zumba bei der TGM. Neben den
gut besuchten Übungsstunden von
Trainerin Julia Dreger wurde be-
reits zum Sommerbeginn ein neu-
es Angebot für Kinder im Alter von
drei bis sechs Jahren unter Leitung
von Zumba-Trainerin Katharina
Hochler geschaffen, das sich
ebenfalls großer Beliebtheit er-
freut. Nun zieht die TGM mit einem
zusätzlichen Angebot für die Al-
tersgruppe sieben bis zwölf Jahre
nach, ebenfalls unter Leitung von
Katharina Hochler.
Die Angebote finden ab dem 30.
November immer donnerstags von
15 bis 15.45 Uhr für die Drei- bis
Sechsjährigen und von 15.45 bis
16.30 Uhr für die Sieben- bis

Zwölfjährigen im Gymnastikraum
der TGM Budenheim statt. Bei Inte-
resse wird um Vorabanmeldung
über das Buchungssystem Yolawo
unter: www.tgm-budenheim.de ge-
beten. Interessierte Nicht-Mitglie-
der können zunächst an einem
vierwöchigen Schnupper-Training
teilnehmen, bevor sie sich für eine
Vereinsmitgliedschaft entschei-
den.
Weitere Informationen zum aktuel-
len Sportprogramm bei der TGM
Budenheim erhalten Interessierte
unter www.tgm-budenheim.de.
Für Rückfragen stehen die Mitar-
beiter der TGM montags (13.30-
18 Uhr) sowie mittwochs (9-12.30
und 14-17 Uhr) persönlich oder te-
lefonisch sowie per Mail unter:
info@tgm-budenheim.de zur Ver-
fügung.

„Zumba®Kids“ bei der TGM
Übungsstunden für tanzbegeisterte Kinder

Katharina Hochler.
(Foto:TGM Budenheim)

Gewerbliche Anzeigen in der Heimat-Zeitung
Anzeigenannahme unter Tel. 0177/8332426
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Sport

SG 03 Harxheim Gau Bischofs-
heim II – FV Budenheim II 2:1
(0:0)
Nachdem die 2. Mannschaft des
FV Budenheim aus ihren letzten
vier Ligaspielen drei Siege und ein
Unentschieden holen konnte, ging
es nun nach Harxheim, das einen
Punkt mehr als die Budenheimer
hatte. Nun galt es sich mit einem
Sieg im Tabellenmittelfeld festzu-
setzen. Die Budenheimer kamen
auch direkt gut ins Spiel und konn-
ten mit einigen Chancen auf die
frühe Führung drängen, doch so-
wohl der Pfosten als auch der
Harxheimer Torwart konnten dies
verhindern. Budenheim konnte je-
doch die gesamte erste Spielhälfte
dominieren und sich weiterhin gute
Chancen rausspielen. Es fehlte nur
noch die Konsequenz im Ab-
schluss, um noch vor der Pause in
Führung zu gehen. Gegen Ende
des ersten Abschnitts bekamen je-
doch auch die Harxheimer ein
bisschen Zugriff, konnten aber
durch ihre Konter keine große Ge-
fahr erzeugen. So ging es mit ei-
nem aus Budenheimer Sicht ent-
täuschenden 0:0 in die Pause.
Die Anweisung des Trainers war
klar, ab jetzt muss man die Chan-
cen nutzen, um möglichst schnell
das Spiel in die richtige Richtung
zu lenken. Es kam jedoch anders
und die Harxheimer konnten direkt
nach der Pause durch einen abge-
fälschten Schuss mit der zweiten
guten Offensivaktion die Führung
erzielen. Dieses Gegentor brachte
die Budenheimer etwas aus dem
Rhythmus, sodass die Harxheimer
nun immer mehr Spielanteile beka-
men und in der 64. Minute durch ei-
nen Konter auf 2:0 erhöhen konn-
ten. Nach diesem Rückschlag ka-
men die Budenheimer jedoch wie-
der besser in die Partie und press-
ten auf den Anschluss, welcher
durch einen Abwehrfehler der
Harxheimer durch Philipp Trabold
auch erzielt werden konnte. Da-
raufhin ergaben sich nun für
Harxheim viele Räume, welche je-
doch nicht konsequent bespielt
wurden, sodass die Budenheimer
immer wieder anlaufen konnten
und durch ein paar hohe Ballge-
winne zu großen Chancen kamen,
welche jedoch zu keinem Torerfolg
führten. Somit ging das Spiel un-

glücklich mit 1:2 verloren. Nächte
Woche geht es dann für das Team
zuhause gegen den Tabellenzwei-
ten, FC Livingroom Mainz. In die-
ser Partie werden die Budenhei-
mer alles daran setzen, die in
Harxheim verlorenen Punkte nun
im Heimspiel zu holen.
C-Junioren 1. Kreisklasse
FV Budenheim – TSG Schwa-
benheim 11:0 (5:0)
Letzten Samstag hatte die C-Ju-
gend ein Nachholspiel zu absolvie-
ren. Gast war die TSG aus Schwa-
benheim. Bereits die erste Aktion
im gegnerischen Strafraum führte
zum 1:0 der Hausherren. Ecke von
Andi Costin aufs lange Eck. Dort
stand Lars Detlefsen goldrichtig
und schob mit seinem zweiten Sai-
sontor zur frühen Führung ein. Ge-
rade einmal 40 Sekunden später
war es Andi selbst, der zum 2:0
einschoss. In Spielminute sechs
nahm sich Mats Schenk ein Herz
und zirkelte die Kugel aus gut 18
Metern unhaltbar in den Winkel.
Das Spiel fand fast nur in der geg-
nerischen Hälfte statt. Chancen
auf Chancen folgten. Die größte
verpasste nach toller Hereingabe
von Milian Vonderschmitt Vincent
Schläfer nur knapp. Die nächste
nutze Jasin Shbita mit einem tollen
Schuss aus der Drehung zum 4:0.
Für den Pausenstand von 5:0 sorg-
te der eingewechselte Aaron Brack
in seinem ersten Saisonspiel. Nach
der Pause nahm man einige Wech-
sel vor. Sein Debüt gab Boris
Poluianov im Tor. Stammkeeper
Lennart Wolf ging dafür in den
Sturm. Lange geschah in Hälfte
zwei nichts. Doch dann nahmen
die Budenheimer Jungs wieder
Fahrt auf. Das 6:0 erzielte Jasin
Shbita. Dann kam die große Stun-
de von Arda Yildiz. Erst machte er
in fünf Szenen den Gaststürmern
das Leben zur Hölle. Als er ein
sechstes mal vor dem Angreifer
zum Ball kam leitete er den Konter
selbst ein. Da kein freier Mitspieler
sich anbot, markierte er durch ei-
nen Distanzschuss aus 20 Metern
halbhoch ins linke Eck nicht nur
das 7:0, sondern sein erstes Tor für
den FV Budenheim. Philipp Stau-
denmayer, der auf der linken Au-
ßenbahn wirbelte sorgte mit seinen
beiden Toren für das zwischenzeit-
liche 9:0. Das 10:0 fiel wieder

durch Jasin Shbita, der mit seinem
dritten Tor seine gute Leistung
krönte. Für den 11:0 Endstand
sorgte dann noch der etatmäßige
Torwart Lennart Wolf, der platziert
ins linke Eck einschob. Mit nun 12
Punkten und einem Spiel weniger
richtet sich nun der Blick auf Spit-
zenreiter Mombach. der 16 Zähler
auf seinem Konto verbucht.
Vorschau: Nachdem man am Mitt-
woch einen Test zuhause gegen
Kreisligist TSG Drais hatte, geht es
am Samstag nach Heidesheim, wo
man den nächsten Dreier einfah-
ren möchte.
Für Budenheim spielten: Lennart
Wolf (1),Tom Kidane, Milian Von-
derschmitt, Mats Schenk (1), Jafar
Bazzi, Lars Detlefsen (1), Andi
Costin (1), Philipp Staudenmayer
(2), Jasin Shbita (3), Aaron Brack
(1), Mike Hees, Vincent Schläfer,
Arda Yildiz1) und Boris Poluianov.
Kommende Jugendspiele:
Freitag, 3. November
D-Jugend 2. Kreisklasse 18 Uhr
FSV Saulheim/Rheinhessen JSG
II – FV Budenheim II
A-Jugend Kreisliga 20 Uhr FSV
Nieder-Olm/Essenheim JSG – FV
Budenheim
Samstag, 4. November:
F-Jugend 2. Kreisklasse 9.30 Uhr
FV Budenheim III – SVW Mainz III
F-Jugend 2. Kreisklasse 9.30 Uhr
FC Nackenheim II – FV Buden-
heim II
E-Jugend 1. Kreisklasse 10.30 Uhr
SC Lerchenberg – FV Budenheim
E-Jugend 2. Kreisklasse 11 Uhr FV
Budenheim II – SV Bingerbrück/
Rhein-Nahe JSG II
D-Jugend 1. Kreisklasse 12.30 Uhr
FV Budenheim – SpVgg. Gau-Al-
gesheim
B-Jugend 1. Kreisklasse 14 Uhr FV
Budenheim II – SG Gensingen/
Grolsheim
C-Jugend 1. Kreisklasse 14.30 Uhr
TSG Heidesheim – FV Budenheim
B-Jugend Landesliga 16 Uhr FV
Budenheim – SV Alem.Waldalges-
heim
Sonntag. 5. November:
G-Jugend 1. Kreisklasse 10.30 Uhr
Fontana Finthen – FV Budenheim

FV 1919 Budenheim

Budenheim. Die Deutsche Bahn
AG führt im Zuge ihres Programms
„Neues Netz für Deutschland“ in der
Zeit vom 6. bis 10. November Gleis-
erneuerungen im Bereich des Stre-
ckenabschnitts Budenheim bis Uh-
lerborn durch. Deshalb kann in die-
sem Zeitraum zu erhöhten Lärm-
und Staubbelästigungen kommen.
Darüber hinaus lasse es sich nicht
vermeiden, den Bahnübergang Bu-
denheimer Weg neben dem Bahn-
hof Uhlerborn ebenfalls vom 6. bis
10. November komplett zu sperren.

Gleiserneuerungen

Mieten oder vermieten
erfolgreich mit Kleinanzeigen in der HZB

Tel.06722/9966-0, Fax06722/9966-99

Unser monatlicher Treff findet
wieder am Mittwoch, dem 8.
November um 17 Uhr im Gast-
haus Zur Guten Quelle in der
Binger Straße 83 statt. Der Vor-
stand würde sich über zahlrei-
ches Erscheinen freuen.

Jahrgang 1935/36

Budenheim. Die vhs Budenheim
bietet ab 9. November bis 21. De-
zember von 18.30 bis 21 Uhr den
Kurs „Nähen für Anfänger und Teil-
nehmende mit Vorkenntnissen“ un-
ter der Leitung von Kristin Dai-
chendt an.
Die Kursleiterin vermittelt die
Grundtechniken des Nähens mit
dem Ziel, ein Kleidungsstück oder
modische Utensilien wie beispiels-
weise Taschen oder Dekoratives
herzustellen. Ganz nach Wunsch
kann entweder ein neues Nähpro-
jekt in Angriff genommen oder
auch „alte“ Kleidung ausgebessert
und aufgepeppt werden. Anfänger
lernen das Einrichten einer Näh-
maschine und ihre Handhabung,
das Zuschneiden des Stoffes und
gängige Nähtechniken. Je nach
Vorkenntnissen wird individuell be-
raten und praktisch angeleitet.
Mitzubringen sind Nähmaschine,
ein Nähprojekt und außerdem
Schnitt/Schnittheft, Schnittpapier,
Maßband, Schere, Steck- und
Nähnadeln, Kreide/Markierstifte,
Lineal, zwei Nähgarne, Stoffreste
und vorgewaschener Stoff.
Treffpunkt ist jeweils donnerstags
in der Grund- und Realschule Plus
Budenheim, Raum 008.
Weitere Informationen und Anmel-
dung bei Petra Weller, Telefon:
06139-9622497 oder E-Mail:
vhs.budenheim@kvhs-mainz-bin-
gen.de.

Nähen für Anfänger
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nicht widersprochen haben. Eine Be-

gründung für den Widerspruch ist

nicht erforderlich.

Widerspruch gegen die Datenwei-

tergabe an das Bundesamt für das

Personalmanagement der Bundes-

wehr

Für die Übersendung von Informati-

onsmaterial über Tätigkeiten in der

Bundeswehr übermitteln die Melde-

behörden dem Bundesamt für das

Personalmanagement der Bundes-

wehr jährlich die Namen und An-

schriften von Personen mit deutscher

Staatsangehörigkeit, die im darauffol-

genden Jahr volljährig werden. Die

Datenweitergabe unterbleibt, wenn

betroffene Personen ihr widerspro-

chen haben. (§ 36 Abs. 2 Bundesmel-

degesetz). Eine Begründung für den

Widerspruch ist nicht erforderlich.

Widerspruch gegen die Datenwei-

tergabe an öffentlich-rechtliche Re-

ligionsgesellschaften

§ 42 Abs. 1 Satz 1 Bundesmeldege-

setz sieht vor, dass an die öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaften

neben den Daten eines Mitglieds ei-

ner öffentlich-rechtlichen Religions-

gesellschaft auch Grunddaten von

Personen, die mit dem Mitglied in

demselben Familienverband leben,

weitergegeben werden dürfen. Der

Familienangehörige kann jedoch

nach § 42 Abs. 3 Satz 2 Bundesmel-

degesetz i.V.m. § 42 Abs. 2 Bundes-

meldegesetz der Weitergabe seiner

Daten an eine öffentlich-rechtliche

Religionsgesellschaft, der er nicht an-

gehört, widersprechen. Diese Erklä-

rung kann auch für minderjährige

Kinder abgegeben werden. In diesem

Fall sind die Namen der Kinder und

deren Geburtsdaten in das dafür vor-

gesehene Feld einzutragen. Für die

Wirksamkeit der für die minderjähri-

gen Kinder abgegebenen Erklärung

muss das Formular in dem dafür vor-

gesehenen Feld von allen sorgebe-

rechtigten Personen unterschrieben

werden. Eine Begründung für den

Widerspruch ist nicht erforderlich.

Für Rückfragen und weitere Informa-

tionen über die geschilderten Aus-

kunfts- bzw. Übermittlungssperren

steht das Bürgerbüro (Tel.: 2 99-1 22)

gerne zur Verfügung.

Hinweis:

Die Daten von „Silbernen Hochzei-

ten“ werden von uns nicht automa-

tisch veröffentlicht. Wir sind jedoch

bereit, anstehende Silberne Hochzei-

ten zur Veröffentlichung an die Presse

weiterzugeben, wenn die Ehegatten

uns spätestens 6 Wochen vor dem Er-

eignis schriftlich (die Unterschriften

beider Ehegatten sind erforderlich)

hierzu beauftragen.

Budenheim, 25.10.2023

Gemeindeverwaltung Budenheim

S. Hinz

(Bürgermeister)

Bekanntmachung

Meldepflicht und Widerspruchs-

möglichkeit gegen Auskunftsertei-

lungen aus dem Melderegister

Wer eine Wohnung bezieht, hat sich

nach § 17 Bundesmeldegesetz inner-

halb von 2 Wochen bei der Meldebe-

hörde unter Vorlage einer Woh-

nungsgeberbestätigung anzumel-

den. Die Pflicht zur Abmeldung be-

steht nur, wenn bei einem Auszug

kein neuer Wohnsitz innerhalb der

Bundesrepublik Deutschland begrün-

det wird. Die Meldebehörde macht

darauf aufmerksam, dass Meldever-

säumnisse mit einer Geldbuße bis zu

1.000,00 Euro geahndet werden kön-

nen.

Das Bundesmeldegesetz enthält für

die Meldebehörde klare Vorschriften,

unter welchen Voraussetzungen be-

stimmte Daten der Bürger z.B. bei der

Anmeldung erhoben und dann ge-

speichert werden dürfen. Das Gesetz

erlaubt in einigen Fällen auch die

Weitergabe von Meldedaten an ande-

re Stellen (z.B. Kirchen, Presse und

Privatleute). Da diese Weitergabe im

Einzelfall dem Willen der betroffenen

Person zuwiderlaufen kann, sieht das

Gesetz eine Vielzahl von Daten-

schutzmaßnahmen vor. Insbesondere

gibt das Bundesmeldegesetz dem

Bürger in verschiedenen Fällen das

Recht, der Auskunft aus dem Melde-

register bzw. der Datenübermittlung

zu widersprechen. Auf diese Mög-

lichkeiten, bei der Meldebehörde die

Einrichtung einer Übermittlungssper-

re zu beantragen, weisen wir hiermit

ausdrücklich hin:

Auskunftssperre wegen besonderer

schutzwürdiger Interessen

Nach § 51 Abs. 1 des Bundesmelde-

gesetzes darf die Meldebehörde keine

Auskünfte erteilen, wenn Tatsachen

die Annahme rechtfertigen, dass der

oder dem Betroffenen oder einer an-

deren Person hieraus eine Gefahr für

Leben, Gesundheit, persönliche

Freiheit oder ähnliche schutzwür-

dige Interessen erwachsen kann. Die

Gründe für die Einrichtung dieser

Auskunftssperre sind im Einzelnen

darzulegen und soweit möglich mit

Nachweisen zu belegen.

Nach § 51 Abs. 4 S. 1 Bundesmelde-

gesetz ist die Auskunftssperre auf 2

Jahre befristet. Liegen die Gründe für

die Einrichtung der Auskunftssperre

nach Ablauf dieser Frist weiterhin

vor, kann die Sperre auf Antrag oder

von Amts wegen verlängert werden.

Widerspruch gegen die Übermitt-

lung von Daten aus Anlass von Al-

ters- und Ehejubiläen an Mandats-

träger, Presse oder Rundfunk

Aus Anlass eines Altersjubiläums

(ab dem 75. Geburtstag, jeder fünfte

weitere Geburtstag und ab dem 100.

Geburtstag jeder folgende) oder Ehe-

jubiläums (ab der Goldenen Hoch-

zeit) darf die Meldebehörde aufgrund

von § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz

Mandatsträgerinnen, Mandatsträgern,

Presse und Rundfunk eine auf folgen-

de Daten beschränkte Auskunft ertei-

len: Vor- und Familiennamen, akade-

mische Grade, sowie Tag und Art des

Jubiläums. Diese Auskünfte dürfen

jedoch nur erteilt werden, wenn nicht

bis spätestens 2 Monate vor dem Jubi-

läum widersprochen worden ist. Eine

Begründung für den Widerspruch ist

nicht erforderlich.

Widerspruch gegen die Datenwei-

tergabe an Adressbuchverlage

An Adressbuchverlage dürfen nach

§ 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz An-

gaben über Vor- und Familiennamen,

akademische Grade und Anschriften

von Einwohnern, die das 18. Lebens-

jahr vollendet haben, weitergegeben

werden. Die Weitergabe von Melde-

daten an Adressbuchverlage ist nur

zulässig, soweit nicht die betroffene

Person der Weitergabe ihrer Daten an

Adressbuchverlage nach § 50 Abs. 5

Bundesmeldegesetz i.V.m. § 50 Abs.

2 Bundesmeldegesetz widersprochen

hat. Eine Begründung für den Wider-

spruch ist nicht erforderlich.

Widerspruch gegen die Übermitt-

lung von Daten an Parteien, Wäh-

lergruppen u.a. bei Wahlen und

Abstimmungen

Im Zusammenhang mit Wahlen dür-

fen nach § 50 Abs. 1 Bundesmeldege-

setz an Parteien, Wählergruppen und

andere Träger von Wahlvorschlägen

Daten über Gruppen namentlich nicht

benannter Personen weitergegeben

werden, soweit diese der Weitergabe

Bekanntmachung

E i n l a d u n g

zu einer öffentlichen Sitzung des

Gemeinderates am

Mittwoch, 08. November 2023,

18:00 Uhr,

im Bürgerhaus, Großer Saal

An der Waldsporthalle

55257 Budenheim

(Achtung: geänderter Ort!)

T a g e s o r d n u n g:

Öffentliche Sitzung

1. Mitteilungen

2. Sachstand „Dyckerhoff-Gelände“

3. Bebauungsplan „Wäldchenloch“

einschließlich 2. Änderung des Be-

bauungsplanes „Siebenmorgenge-

biet“:

• Kenntnisnahme des Beschlusses der

vertraglichen Vereinbarung mit der

Stiftung Biotopsystem Sandgebiete

zwischen Mainz und Bingen zur

Übernahme von naturschutzrechtli-

chen Kompensationsverpflichtungen

sowie des öffentlich-rechtlichen Ver-

trags zwischen der Gemeinde Buden-

heim und dem Landkreis Mainz-Bin-

gen zur Sicherung der Maßnahmen

zum Artenschutz

• Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs.

1 BauGB

4. Einwohnerfragestunde

5. Jahresabschluss 2022 der Woh-

nungsbaugesellschaft Budenheim

GmbH; Wirtschaftsplan 2024 der

Wohnungsbaugesellschaft Buden-

heim GmbH

6. Beteiligung der Gemeinde Buden-

heim an der Bürgerenergie Buden-

heim eG

7. Landesgesetz zur Ausführung des

Kommunalen Investitionsprogramms

Klimaschutz und Innovation (KIP-

KI);

Beschlussfassung über die Verwen-

dung der Fördermittel des Landes

8. Eilentscheidung gem. § 48 GemO;

Einmalleistung Containerstellung

Kita „Kunterbunt“ (2. Bauabschnitt)

9. Nachwahl zu den Ausschüssen

10. Spenden / Sponsoring

11. Anträge

12. Anfragen

Nichtöffentlicher Teil

13. Mitteilungen

14. Anfragen

15.Anträge
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Budenheim. – Der Missions-
kreis der katholischen Kir-
chengemeinde lädt am 19.
November, 11.30 Uhr, wieder
zu einem Missionsessen im
Saal des Margot-Försch-Hau-
ses ein. Die Spenden kom-
men der Missionsarbeit in Pa-
pua- Neuguinea zugute. Dort
engagiert sich die ehemalige
Budenheimer Pastoralassis-
tentin Sr. Monika Steinberger
unter anderem für den Aus-
bau eines Gesundheitsposten
in Alexishafen, einer kleinen
Stadt an der Nordküste des
Landes.
Bevor ein landestypisches
Essen serviert wird, berichtet
der Missionskreis von
Schwester Monikas Arbeit in
diesem fernen Land.
Der Kreis freut sich wieder
über viele Besucher.
Um eine vorherige Anmel-
dung wird gebeten: entweder
telefonisch unter 5091, per E-
Mail an
Michael.Muehl53@web.de
oder auf den Listen, die in der
Dreifaltigkeitskirche auslie-
gen.

Missionsessen

Budenheim. „Unsere Stromkun-
den beklagen sich verstärkt über
unerwünschte Anrufe von Mitbe-
werbern im Strombereich“, so die
Vorstände Markus Grieser und
Andreas Weil von den Gemein-
dewerken Budenheim.
Die Gemeindewerke Budenheim
empfehlen dringend, keine Zäh-
lernummern oder persönliche
Daten, wie z.B. Bankverbindung,
bei den Anrufen mitzuteilen. Die-
se Daten seien ausreichend, da-
mit ein Mitbewerber einen Anbie-
terwechsel einleiten kann.
Aufgrund des automatisierten
Verfahrens könne keine individu-
elle Prüfung durch die Gemein-
dewerke erfolgen.
„Wenn unsere Stromkunden zu
Werbezwecken von Drittanbie-
tern angerufen werden, ohne
vorher eingewilligt zu haben, ist
das rechtswidrig. Die Bundes-
netzagentur verfolgt unerlaubte
Werbeanrufe und geht gegen die
Verursacher vor.
Im Falle eines Tatnachweises
können Bußgelder von bis zu
300.000 Euro festgesetzt wer-
den“ so die Vorstände weiter.

Unerwünschte Anrufe

Bekanntmachung

Informationen zu den Angeboten

im Senioren-Treff „60 plus“ der

Gemeinde Budenheim, Erwin-

Renth-Str. 15

45. Kalenderwoche 2023

Einkaufsservice

Einkaufsservice dienstags (Lidl) und

freitags (REWE) mit und ohne Mit-

fahrt. Bitte um Anmeldung mind. ei-

nen Tag vorab (Tel.: 14 90).

Nachmittagsangebote

Wir laden ausdrücklich alle Buden-

heimer Senioren:innen zu den

Nachmittagsangeboten herzlich ein:

Wir bitten um Anmeldung einen Tag

vorab (Tel.: 14 90).

Bei Bedarf kann ein Fahrservice in

Anspruch genommen werden. Hier

bitte ebenfalls telefonische Anmel-

dung einen Tag vorab (Tel.: 14 90).

45. Kalenderwoche:

Montag, 06.11.2023/ 15.00 Uhr

Bewegte Begegnung – Sitztanz mit

Gabi Bieser mit anschließendem hei-

ßem Getränk

Dienstag, 07.11.2023 / 15.00 Uhr

Gedächtnistraining: „Alle guten

Dinge sind drei…“ mit Kaffee und

hausgemachtem Kuchen

Mittwoch, 08.11.2023 / 15.00 Uhr

Tanz-Treff 60+ – „Tanzen ist die bes-

te Medizin“

Donnerstag 09.11.2023 / 15.00 Uhr

Bingo – mit warmen und kalten Ge-

tränken

Sprechstunden / Beratungen

Beratung und Hilfe rund um das

Thema Pflege / Pflegestützpunkt

Donnerstags von 10.00 bis 12.00 Uhr

Kontakt: Frau Monika Möller, Frau

Yvonne Fritzen 06135 / 93395-47

Beratung zum Thema Betreuung

und Vorsorge / Betreuungsverein

der Lebenshilfe e.V.

Jeden 2. Donnerstag im Monat

10.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Kontakt und Anmeldung: Frau Susan-

ne Buch: 06131 / 337008

Beratung rund um das Thema Be-

hinderung

Dienstags von 10.00 Uhr bis

13.00 Uhr

Kontakt: Frau Stefanie Geiser: 06731

/ 4709710

Beratung in allen Fragen des Alters

/ Seniorenbeauftragte der Gemein-

de Budenheim

Nach Vereinbarung

Kontakt und Anmeldung: Frau Iris

Faber: 06139 / 1490

Sprechstunde rund um das Thema

Smartphone/Digitalbotschafter der

Gemeinde Budenheim

Jeden 1. Montag im Monat,

14.00 Uhr. Kontakt und Anmeldung:

Herr Horst Werner

(digitalbotschafter@email.de) oder

0171-5300317

Anmeldung über Seniorenbüro:

06139/1490

Alle Beratungs- und Sprechstunden-

angebote sind kostenlos.

Budenheim, 02.11.2023

Gemeindeverwaltung Budenheim

(Stephan Hinz) Bürgermeister

16. Vertragsangelegenheiten

17.Verschiedenes

Budenheim, 27. Oktober 2023

(Stephan Hinz)

Bürgermeister

Hinweis

Zu TOP 4

Die Einwohnerfragestunde findet im

öffentlichen Teil im Anschluss an

TOP 3 statt, damit die Bürgerinnen

und Bürger direkt ihre Fragen an die

Sachverständigen stellen können.

Bekanntmachung

Mithilfe für Absicherung des

St. Martinsumzug am 11.11.2023

– Feuerwehr benötigt

Unterstützung!

Liebe Eltern von Kindern die beim

Martinsumzug mitlaufen,

in Vorbereitung auf unser diesjähriges

St. Martinsfest möchten wir Sie herz-

lich dazu einladen, uns bei der Absi-

cherung der Straßen während des

Martinsumzugs zu unterstützen. Ge-

meinsam möchten wir sicherstellen,

dass unsere Kinder einen ungestörten

und sicheren Umzug erleben können.

Samstag, 11.11.2023

Treffpunkt 17:30 Uhr am Geräte-

haus der Feuerwehr Budenheim

(Rheinstraße 20)

Die Freiwillige Feuerwehr Buden-

heim wird den Martinsumzug wie je-

des Jahr absichern und begleiten, um

die Sicherheit unserer Kinder zu ge-

währleisten. Da die Feuerwehr am

11.11.2023 nicht ausreichend Perso-

nal zur Verfügung hat sind wir auf der

Suche nach Eltern, die bereit sind, die

Freiwillige Feuerwehr zu unterstüt-

zen und sich ebenfalls an wichtigen

Stellen auf dem Weg zu positionieren,

um den Verkehr zu kontrollieren und

sicherzustellen, dass die Kinder unge-

hindert marschieren können.

Bitte melden Sie sich unter

info@feuerwehr-budenheim.de oder

0176 / 303 854 98 bis zum

03.11.2023 zurück, wenn Sie bereit

sind, uns bei dieser wichtigen Auf-

gabe zu helfen. Wir werden eine kur-

ze Einweisung kurz vor dem Umzug

für alle Helfer abhalten, um die ge-

nauen Details zu besprechen. Eben-

falls werden Helfer mit Hilfsmittel

für das Absichern ausgestattet, erhal-

ten einen ganz persönlichen Einblick

in die Feuerwehr Budenheim.

Ihre Mithilfe trägt maßgeblich dazu

bei, dass unsere Kinder ein unver-

gessliches St. Martinsfest erleben

können. Wir danken Ihnen herzlich

im Voraus für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. (Stephan Hinz)

Bürgermeister

Bekanntmachung

Abendsprechstunde

Bürgermeister Stephan Hinz bietet

den Bürgerinnen und Bürgern von

Budenheim eine Sprechstunde an.

Der Bürgermeister steht im Rathaus

am 09. November 2023 von

18:00 Uhr bis 19:30 Uhr für ein per-

sönliches Gespräch zur Verfügung.

Eine Terminvergabe ist nur nach vor-

heriger Anmeldung unter der Tel. Nr.

06139/299-101 möglich.

Budenheim, 30. Oktober 2023

Gemeindeverwaltung Budenheim

(Stephan Hinz)

Bürgermeister

Glückwünsche  
und

Danksagungen
in alle Haushalte!

Mit Ihrer 

Heimat-Zeitung

Bekanntmachung

Jugendtreff der Gemeinde

Budenheim in der Grund- und

Realschule plus Budenheim / Mainz-

Mombach (Eingang über Schulhof)

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo, Di, Do

& Fr: 16.00 – 20.30 Uhr & Mi:

16.00 – 18.30 Uhr & Sa (1x/Monat)

15.00 – 20.00 Uhr

Montag, 06.11.23

16.00 – 20.30 Uhr Torwandschießen

Dienstag, 07.11.23

16.00 – 20.30 Uhr Offener Treff

Mittwoch, 08.11.23

16.00 – 18.30 Uhr BlueBox-KIDZ-

Küchen-DingsBums

Donnerstag, 09.11.23

16.00 – 20.30 Uhr Offener Treff

Freitag, 10.11.23

16.00 – 20.30 Uhr Besuch des „Frau-

ennotrufs Mainz“ (17.00-19.00 Uhr)

NEU: Willkommen sind alle ab 10

Jahren. An den Mittwochen NUR

für 8- bis 14-jährige.

Für weitere Informationen oder bei

Fragen wenden Sie sich bitte an:

Kai-Uwe Gerger, jugendtreff@die

bluebox.de, 06139-290520 oder

0152-53167395.

Budenheim 02.11.2023

Gemeindeverwaltung Budenheim

(S. Hinz)

Bürgermeister



Was ist los in

Budenheim?

Unser Leser Helmut Seifert weist
auf mehre Ereignisse und Maßnah-
men hin, die ihn zum Nachdenken
und entsprechender Kritik angeregt
haben. Seit Monaten verfolge er,
dass sehr wenig Leserbriefe ge-
schrieben wurden. Für ihn persön-
lich bedeute das allerdings nicht,
dass es keine Anlässe gibt.

Aktuelle Maßnahmen auf dem „Dy-
ckerhoffgelände“: Zurzeit finden er-
hebliche Erdarbeiten auf dem zu-
künftigen Baugebiet „Dyckerhoff“
statt.Die Oberflächen des Erdreiches
werden großzügig abgetragen und
Erde und Gras zu Hügeln zusam-
mengetragen. Man spricht von soge-
nannten „Haufewerke“. Mit einem
Bretterzaun als Sichtschutz wurde
das Gelände rundum, bis auf einen
Zugang „abgesichert“. Dieser wurde
nunmehr auch mit Werbung verse-
hen. Warum ein solcher Bretterzaun
errichtet wurde erschließt sich mir
nicht. Von einer Verkehrssicherungs-
maßnahme gehe ich dabei nicht aus.
Will der Investor mit Billigung der Ge-
meindespitze gewisse Aktivitäten
verbergen?
Nunmehr habe ich auf der Home-
page der Gemeinde Budenheim „Ak-
tuelles“ von den Ausführungen des
Investors unter der Überschrift, „Der
Investor informiert Erläuterung aktu-
elle Maßnahmen Dyckerhoffgelände
vom16. Oktober 2023“ Kenntnis ge-
nommen und dieser Beitrag ist sehr
lesenswert. Nach meiner Meinung
ergeben sich aus diesen Ausführun-
gen Widersprüche. Die durchgeführ-
ten bodenoberflächigen Erdarbeiten
finden statt, obwohl in tieferen
Schichten starke Verunreinigungen
festgestellt wurden. Laut Aussage
des Investors könne man damit bei
einer Verschlechterung der Situation
im Grund- und Schichtwasser kurz-
fristig eingreifen, weil durch einge-
richtete Grundwassermessstellen
weitergehende Verunreinigungen
überwacht würden.
Ein Eingreifen geschehe dann bei ei-
ner Verschlechterung mittels einer
mobilen Bodenbehandlungsanlage.
Wie das geschehen soll steht in den
Sternen, zumal chemische Substan-
zen nicht aus dem Erdreich mit die-
sen Maßnahmen herausgefiltert wer-
den können und eine solche Anlage
nur feste Bestandteile aus dem Erd-
reich herausfiltern kann.Fakt ist, eine
mobile Bodenaufbereitungsanlage
könnte nunmehr vorab eingesetzt
werden. In seinen weiteren Ausfüh-
rungen stellt der Investor klar, dass

zurzeit keine Bodensanierung auf
dem „Dyckerhoffgelände“ stattfindet
und sich auch keine mobile Boden-
behandlungsanlage auf dem Gelän-
de befände. Alle aktuellen Maßnah-
men dienten ausschließlich der Vor-
bereitung der Baustelle.
Im nächsten Schritt stünden die vor-
bereitenden Maßnahmen für die Er-
schließungsstraße von der Mainzer
Landstraße zum Bereich der künfti-
gen stationären Bodenbehandlungs-
anlage an.
Hierzu gehören im Rahmen der Ar-
tenschutzmaßnahmen auch das Ein-
fangen und Umsiedeln von Eidech-
sen sowie Rodungen und Abräumen
von Oberboden, um eine Rückkehr
der Eidechsen auf die Baustelle zu
vermeiden. Diese Maßnahmen sind
bereits umgesetzt und werden nun
als „zukünftig“ dargestellt. Die in Re-
de stehende Ausführungen sind in
Budenheim aktuell vom 16.10.23.
Grundsätzlich ist gegen Maßnahmen
des Naturschutzes und Artenschut-
zes nichts einzuwenden aber das Ab-
räumen des Oberbodens halte ich für
unlogisch, wenn Feststellungen ge-
troffen worden sind, dass in unteren
Bodenschichten erhebliche Verunrei-
nigungen und Kontaminationen vor-
liegen. Der Unterbo-
den wird freigelegt
der laut Gutachten
kontaminiert ist. Hie-
rin sehe ich eine um-
weltgefährdende Ver-
giftung des Umfel-
des, da allein durch
die Freisetzung des
lockeren Bodens die
Gefahr besteht, kon-
taminiertes Material
über die Luft weitge-
fächert zu verteilen.
Für mich stellt sich
auch in diesem Zu-
sammenhang die
Frage, warum einer-
seits umfangreiche
Erdarbeiten stattfin-
den und andererseits
von keinen Bodensa-
nierungsmaßnahmen
gesprochen wird,
wenn bei Verschlech-
terung des Grund-
wassers etc. der Ein-
satz einer mobilen
Anlage geplant ist.
Grundsätzlich bin ich
der Auffassung, dass
mit den oben be-
schriebenen Maß-
nahmen in erhebli-
chem Maße umwelt-
belastende Maßnah-
men durchgeführt
werden bzw. wurden,
die nicht vertretbar
sind. Der Investor
versucht im Beneh-
men mit der Gemein-

de ein Schlupfloch zu finden, um sei-
ne finanziellen Interessen wahrzu-
nehmen. Ich persönlich halte die
Ausführungen des Investors für wi-
dersprüchlich und nicht geeignet ihm
gegenüber Vertrauen aufzubauen,
sondern eher äußerst skeptisch auf
die zukünftigen Maßnahmen in die-
sem Baugebiet zu achten.
Die 2. Anbindungsbrücke: Die Fertig-
stellung der 2. Anbindungsbrücke in
Budenheim, die im Herbst 2023 ge-
plant war, ist ungewiss. Grund ist,
dass bei veranlassten Prüfungen der
Gemeindewerke Budenheim durch
Fachleute festgestellt wurde, dass an
den Aufschüttungen in den Anfahr-
rampen nicht die Verdichtungen er-
reicht wurden, die vertraglich verein-
bart wurden. Wann die Baumaßnah-
me fortgesetzt wird steht nicht fest,
weil mittlerweile ein gemeinsamer
neutraler Gutachter beauftragt wurde
den Sachverhalt zu untersuchen. Ein
Ergebnis liegt wohl noch nicht vor.
Aus den ursprünglich kalkulierten 5,6
Millionen werden sich die Kosten auf
weit über 13 Millionen Euro entwi-
ckeln und diese Mehrkosten überwie-
gend an der Gemeinde Budenheim
hängen bleiben. Daran ändern sich
auch nicht die in Aussicht gestellten

Zuschüsse von rd. 2 Millionen Euro
vom Land und Kreis.
Für mich stellt sich in diesem Zusam-
menhang die Frage, ob unter verga-
berechtlichen Erwägungen genau
geprüft wurde ob das ausgelobte Un-
ternehmen sowohl unter wirtschaftli-
chen wie auch fachlichen Aspekten
überhaupt in der Lage war dieses
Projekt zu stemmen.
Aus meiner Erfahrung gilt immer wie-
der festzustellen, nicht immer ist der
wirtschaftlichste Anbieter die richtige
Wahl bei der Auswahl der Bewerber
für den Zuschlag, sondern auch die
Qualität der Arbeiten (Referenzen)
des Anbieters.
Die durch die Gemeindewerke fest-
gestellten Mängel sehen anders aus.
Wie sich durch die Verzögerung die
Kosten entwickeln, wird ebenfalls
sehr spannend werden.
Ich persönlich bin der Auffassung,
dass der bisher genannte Kostenrah-
men nicht gehalten werden kann.
Welche finanztechnische Auswirkun-
gen dies auf die Gemeinde Buden-
heim hat, bleibt ebenfalls abzuwar-
ten. Inwieweit das beauftragte Unter-
nehmen die Maßnahme zu Ende füh-
ren wird, könnte auch sehr interes-
sant werden.



Suche Oldtimer 
und 

Geländewagen.
Bitte alles anbieten.

Telefon 0163/4468414

Wir kaufen
Wohnmobile und Wohnwagen

Telefon 03944-36160
www.wm-aw.de (Fa.)

>>> Service für alle Automarken <<<
Inspektion
aus Meisterhand für PKW, Van, SUV,
Transporter und Wohnmobile

Reparatur
Defekte Produkte tauschen wir
nicht nur einfach aus, sondern
reparieren diese, wenn möglich

Service
Mobilitätsschutz (24h-Pannenservice),
Hol- und Bringservice

Fahrzeugdiagnose
mit strukturierter Fehlersuche

Batterie-Service
für immer genügend Startkraft

Reifen, Räder & Felgen
Qualitätsreifen, Kompletträder,
Alu-/Stahlfelgen, Reifenmontage etc.

Bremsen-Service
Bremsen-Check, Bremsenteile
in Erstausrüstungsqualität

Öl-Service
mit leistungsstarken Ölen
namhafter Hersteller

Klimaservice
Check, Desinfektion 

und Wartung

Autoglas
Reparatur oder Austausch
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Täglich TÜV-Prüfung bei uns im Haus

EU Fahrzeuge (Re-Importe) aller Marken und Fabrikate !!!
Deutsche Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen !!!

Alle Marken und Modelle zu Tiefstpreisen !!!

                                         GmbH
CITROËN PKW und Nutzfahrzeug Servicepartner
Fachbetrieb für Gasumrüstung  
Reisemobilservice

In der Dalheimer Wiese 17 . D 55120 Mainz
Telefon 06131 - 96 21 00 . Fax 06131 - 9 62 10 20

! Ständig 50 Jahreswagen auf Lager !

Brauchen Sie Unterstützung in Ihrem Büro?
Ich biete über 15 Jahre Erfahrungen in der Büroorganisation 

in einem mittelständischen Betrieb.
Steuerberater zuführende Buchhaltung, Rechnungsschreibung, 

Bezahlung der Lieferanten, Materialbestellung, Kundenbewirtung, 
Wareneingang und Warenausgang, usw.

Meine Unterstützung wäre auf der Basis von einem Minijob.

Wenn Sie Interesse haben melden Sie sich bitte unter der 
Chiffre-Nummer 1049882. Ich freue mich.

TROCKENBAU • PUTZARBEITEN • MALERARBEITEN
INNENAUSBAU

TAUNUSSTRASSE 8 • 55257 BUDENHEIM
01522 / 75 80 532 • altombau@gmail.com

facebook@ALTOMBau • instagram@altom_official

JETZT ANGEBOT EINHOLEN

A-Z-Entrümpelungen
A-Z-Umzüge + Grundreinigung 
A-Z-Renovierung + Badsanierung
A-Z-Rolläden + Dachfenster
A-Z-Maler + Schreiner + Glas
A-Z-Küchen + Möbel + Montage

Telefon: 0171/ 3311150

Privat-Chauffeur:
Flughafen-Transfer,
Veranstaltungen,

Hochzeit-Reisebus
7 Tage, 24-h-Service

Telefon:  0160/ 7075866

Familie sucht 
Wohnmobil oder 

Wohnwagen.
Bitte alles anbieten.

Telefon 0163/4468414

Sie haben die

Heimat-Zeitung

einmal nicht im 

Briefkasten?

Hier liegt sie aus:

Bäckerei Berg
Luisenstraße 12

Lotto am Eck
Heidesheimer Str. 74

Esso Station
Binger Straße 74




